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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §7 (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt an Absatz 2 des §7 im Abschitt A folgender Satz 
angefügt wird: 

Landesverbände, die nur eine Gemeinde umfassen, regeln die Grenzen 
von Untergliederungen in ihrer der Satzung.

Begründung

Aktuelle Fassung 

(2) Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in 
Orts-, Kreis- und Bezirksverbände, die deckungsgleich mit den 
politischen Grenzen der Regierungsbezirke, Kreise, kreisfreien 
Städte und Gemeinden sind.

Die aktuelle Formulierung der Satzung lässt in Berlin, das in 
identischen Grenzen Land, Stadt, Regierungsbezirk und Gemeinde ist, 
keine Bezirksverbände oder andere Untergliederungen zu. Ich verstehe 
den Geist der Satzung so, dass sie auch für Berlin eine 
Untergliederung zulassen will, die beantragte Formulierung lässt dies 
auch formal zu. 
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